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Aüdesheimer Zeitung.

Gegvündel 1877.

OkW stk Meshemi  Umgrgevd.
43 . Jahrgang.

M135Erscheint wöchentlich dreimal (Montag , Mittwoch,
Freitag ) . Bezugspreis vierteljährlich Mk. 1.70 ohne
und Mk. 2.00 mit illustr . Sonntagsblatt . Aus¬
wärts mit betr . Postaufschlag . Telephon Nr . 295.

RüdeSheim a . Rh.

Freitag , den 15 . November

Anzeigenpreis : die einspaltige Petitzeile 12 Pfg .,
für auswärts 20 Pfg ., Reklamenzeile 50 Pfg .;
bei mehrmaliger Aufnahme entsprechender Rabatt.
Druck und Verlag von A. Meier in RüdeSheim.

1918.

WM - Die heutige Beilage „Illustriertes
Sonntagsblatt « Nr . 46 ist infolge eingetretener
Berkehrsschwierigkeiten noch nicht eingetroffen
ünd werden dieselbe sofort nach Eintreffen der
nächsten Nummer beilegen.

WeKanntrncrchungen.

Dar Fleisch wird morgen Samstag,  den
IK. November wie folgt verkauft:

1. bei Joh . Münch I.
Bezirk 5 u. 6 von 8— 9 Uhr vormittags

7 u. 8 ff 9- 10 tt tt
9 ff 10- 11 ft tt

lOu . 11 11- -12 tt tt

12 u. 13 ft 1- 2 ft nachmittags
1 ff 2- 3 tt tt

¥ 2 u. 3 ft 3- 4 tt tt

¥ 4 ff 5- 6 tt tt

2 . bei Jean Ochs •

Bezirk <0C'Js00 von 8- 9 Uhr vormittags
19 9— 10 „ tt

20 u . 21 10- 11 ¥

22 u. 25 11- -12 „ tt
23 „ 1- -2 ff nachmittags

24 u. 14 n 2- -3 tt tt
15 ft 3- -4 ft ¥

16 u . 17 tt 5- 6 tt ¥

ES entfallen 140 Gramm auf den Kopf Er-
«achsener , Kinder die Hälfte , von der Karte werden
8 Abschnitte abgetrennt . Vorzugskalten erhalten 200
Gramm und werden 10 Abschnitte abgrnommen.

Am SamStag,  den 16 . d. Mts . erhalten frische
Wurst:

1. bei Joh . Münch I . :
Bezirk 21 , 22 u . 25 von 7 —8 Uhr abends

2 . bei Jean Ochs:
Bezirk 23 u . 24 von 7— 8 Uhr abends

ES entfällt ein Anteil von 125 Gramm auf den
Kops der Erwachsenen , Kinder die Hälfte.

RüdeSheim,  den 15 . November 1918.
Der Magistrat.

Am SamStag , den 16 . November , wird im Ge¬
sellenhause an die Pferdebesitzer Hafer ausgegeben.

Auf das Pferd entfällt 1 Zentner , der Preis
dafür isi 20 Mark , und hot die Bezahlung auf dem
Rathause , Zimmer Nr . 4 . zu erfolgen.

Säcke und Quittungen sind mitzubringen.

RüdeSheim,  den 14 . November >918.
Der OrtswirtschaslSausschuh:

. I . A . : C . Peuzkofec.

Kriegsgetraute , die Bersorgung mit Hausrat
durch die Naffauische Möbelvertriebsgesellschuft wün¬
schen, werden ersucht,

1. Namen , Stand , Wohnung
2 . Nähere Angaben über ihren Bedarf (Schlaf¬

zimmer . Küchen-Einrichtung , einzelne Möbel¬
stücke und dergl .)

dis zum 20 . dS. MtS . beim Magistrat hier schrift-
«nzureichen.

Die Feststellung hat den Zweck, die VeririebS-
SeseUschaft über den voraussichtlichen Bedarf zu unter¬
richten.

RüdeSheim,  den 13 . November 1918.
Der Magistrat : I . V . Kubale.

Der Wortlaut der Waffenstillstalldsbedillgungeu.
Mir veröffentlichen hier den genauen Wort¬

laut der Waffenstillstandsbedingungen in der
ursprünglichen,  inzwischen wesentlich ab-
geänderten Fassung . Tie Abänderungen
haben wir geteilt : wir halten uns aber nicht für
befugt , den ursprünglichen Text entsprechend ab-
zuänoern , da die neue Fassung noch nicht im
Wortlaut amtlich kunvgegeben worden ist . Wir
wiederholen kurz die wichtigsten der Abänderun¬
gen : Räumungssrist 30 Tage , Waffenstillstands-
dauer vorläufig 35 Tage , neutrale Zone rechts
des Rheines , nur 10 Kilometer breit , Ablieferung
sämtlicher U-Boote , Ablieferung von nur 5000
Lastkraftwagen und vor allem kgwensmittel-
zufuhr (nach Gutdünken der Entente ) trog der
Blockade.

Tie ursprünglichen Bedingungen lauten:

A. Ans der Westfront
1. Einstellung der Feindseligkeit zu Lande und in

der Luft sechs Stunden nach Unterzeichnung des Waffen¬
stillstandes.

2. Sofortige Räumung der besetzten Gebiete (Belgien,
Frankreich , Elsaß -Lothringen und Luxemburg ). Sie ist
so zu regeln , daß sie in einem Zeitraum von 14 Tagen
nack Zeichnung des Waffenstillstandes durchgeführt ist.
Die deutschen Truppen , welche die erwähnten Gebiete in
dem sestgesetzten Zeitraum nicht geräumt haben , werden
zu Kriegsgefangenen gemacht . Die gesamte Besetzung
dieser Gebiete durch die Truppen der Verbündeten und
der Vereinigten Staaten wird den Fortschritten der
Räumung folgen . Alle Räumungs - und Besetzungs-
Bewegungen sind dürcd die Zusatznotc Nr . 1 geregelt
(festgesetzt im Augenblick der Zeichnung des Waffen¬
stillstandes ).

3 . Alle Einwohner der oben aufgezählten Länder
(einschließlich die Geiseln , die im Anklagezustande Bc-
sindlicheu und bereits Verurteilten ) werden in ihretzei-
mat zurückgeführt . Diese Rückfühnmg beginnt sofort
und muß in einem Zeiträume von 14 Tagen beendet
fein.

4 . Die Deutschen überlassen folgendes Kriegsmaterial
in gutem Zustand : 5000 Kanonen (davon 2500 schwere
und 2500 Feldgeschütze ), 30000 Maschinengewehre,
3000 Minenwerfer , 2000 Jagd - und Bomben -Abwurf-
Flugzeuge . In erster Linie alle Apparate T - 7 und alle
für nächtlichen Bomben - Abwurf bestimmten Flugzeuge.

Dies Material ist den Truppen der Verbündeten und
der Vereinigten Staaten nach den durch die Zusatznote
Nr . 1 sestgetegteii Einzelbcstimmungen an Ort und
Stelle auszuliefern.

(Die Note wird im Augenblick der Zeichnung des
Waffenstillstandes festgesetzt .)

5 . Räumung des linken Rheinufers durch die deut¬
schen Armeen . Das linke Rheinufer wird durch die ört¬
lichen Behörden unter Aufsicht der Besetzungstruppcn
der Verbündeten und der Vereinigten Staaten verwaltet.
Die Truppen der Verbündeten und der Vereinigten
Staaten werden die Besetzung dieser Gebiete sichern , in¬
dem sie die hauptsächlichsten Rheinübergänge (Mainz,
Koblenz , Köln ), inbegriffen ie eines Brückenkopfes von
30 Kilometer Durchmesser auf dem rechten Ufer und
außerdem die strategischen Punkte des Gebietes besetzen.
Auf dem rechten Rheinufer wird eine neutrale Zone
geschaffen : sie verläuft zwischen dem Fluß und einer öst¬
lich dieses Flusses gezogenen Linie . Diese Linie ver¬
läuft von der holländischen Grenze bis zur Parallele
von Gernsheim 40 Kilometer , von da an bis zur
Schweizer Grenze nur 30 Kilometer östlich des Flusses.

Tie Räumung dieser rheinischen Gebiete (aus dem
linken und rechten Ufer ) wird so geregelt , daß sie in
einem Zeitraum von weiteren elf Tagen durchgeführt ist,
also im ganzen in 25 Tagen nach Unterzeichnung des
Waffenstillstandes.

Alle Räumungs - und Besetzungs - Bewegungen wer¬
den durch die Zutatznvte Nr . l geregelt (festgesetzt im
Moment der Zeichnung des Waffenstillstandes ).

In allen vom Feinde geräumten Gebieten ist die
Fortführung von Einwohnern untertagt . Dem Eigen¬
tum der Einwohner darf stein Schaden oder Nachteil
zugesügt werden.

Zerstörungen irgend welcher Art werden nicht aus-
gesübrt.

Militärische Einrichtungen jeber Art werden in un-
vertehrtem Zustande ausgeliesert , ebenso alle militäri¬
schen Vorräte , Lebensmittel , Munition , Ausrüstungs¬
stücke, die nicht in dem für die Räumung festgesetzten
Zeitraum haben mitgesührt werden können . Alle für
die Zivilbevölkerung bestimmten Lebensmittelvorräte
wder Art (Vieh ufw .) müssen an Ort und Stelle belassen
werden . Jmdustr ielle Anlagen dürfen keine Schädigung
erleiden , ihr Perfonal darf nicht gewechselt werden.

7 . Tie Verkehrswege und --mittet geder Art , Eisen¬
bahnen , Schiffahrtswege , Straßen , Brücken , Tele¬
graphen - und Telephonleitungm dürfen keinerlei Be¬
schädigungen erleiden , das sämtliche zivile und mili¬
tärische Personal , das augenblicklich an ihnen verwendet
wird , ist dort zu belassen.

In dein für die Räumung Belgiens und Luxemburgs
festgesetzten Zeitraum sind den verbündeten Mächten
auszuliefern : 5000 gebrauchsfertige Lokomotiven,
150 000 Eisenbahnwagen , 10 000 Lastkraftwagen , sämt¬
lich in benutzbarem Zustand , sowie mit allen Reserve-
slücken und dem nötigen Gehrauchsgerät ausgestattet.

Tie elfaß -lothringischen Bahnen mit sämtlichem orga¬
nisch zu ihnen gehörenden Personal und Material sind
in demjelben Zeitraum auszuliefern.

Außerdem ist das für den Eisenbahnverkehr aus dem
linken Rheinuser notwendige Material an Ort und
Stelle zu belasten.

Sämtliche Vorräte an Kohlen und Betriebsmaterial,
Schienen , Signalgeräte . Ateliermaterial sind an Ort
und Stelle zu lassen und während der ganzen Tauer des
Waisenstillstandes von Deutschland vollzählig und in
guten : Zustande zu unterhalten . '

Sämtliche den Verbündeten abgenommenen Last-
kähnc sind ihnen zurückzugeben

Tie Zuiatznote 2 regelt die Einzelheiten dieser Maß¬
nahmen.

8. Die deutsche Führung verpflichtet sich, innerhalb
4d Sruuden nach Zeichnung des Waffenstillstandes alle
Minen oder Sprengvvcrichtungen mit Verzögerung,
die von dm deutschen Truppen in den geräumten Ge¬
bieten gelegt worden sind , zu bezeichnen und ihre Auf¬
findung und Zerstörung zu erleichtern.

Sie wird außerdem sämtliche schädlick-enMaßnahmen,
die getroffen sein könnten , angeben (z. B . Vergiftung
oder Verunreinigung der Quellen usw .). im gegen¬
teiligen Falle erfolgen Strafmaßnahmen.

9 . Das Requisitionsrecht wird von den Armeen der
Verbündeten und der Vereinigten Staaten auf allen
von ihnen besetzten Gebieten ausgeübt.

Der Unterhalt der Besatzungstruppen der rheini¬
schen Gebiete (mit Ausuahine Elsaß -Lothringens ) erfolgt
auf Kosten der deutschen Regierung.

10 . Sämtliche Kriegsgefangenen der Verbündeten
und der Bereinigten Staaten , einschließlich die in An¬
klagezustand befindlichen und Verurteilten , find ohne
Recht auf Gegenseitigkeit in ihre Heimat zu befördern.
Die Einzelbestimmungen werden noch getroffen . Die
verbündeten Mächte und die Vereinigten Staaten sollen
das Recht haben , nach Gutdünken über sie zu ver¬
fügen . Durch vorstehende Bedingung werden sämtliche
Abmachungen , die früher über Kriegsgefangenenaus¬
tausch getroffen worden sind , für ungültig erklärt,
einschl. diexenige vom Juli 1918 , welche im Begriffe
ist, ratifiziert zu werden.

11 . Die nichttransportfähigen Kranken und Verwun¬
deten , welche auf den von den deutschen Armeen ge¬
räumten Gebieten zurückgelassen werden , werden von
deutschem Sanitätspersonal verpflegt : dies ist daher
mit dem nötigen Material an Ort und Stelle zu be¬
lassen.

8 . Bestimmungen hinsichtlich der dentsche«
Ostgrenzeu

12. Sämtliche deutsche Truppen , welche sich
augenblicklich auf dem vor dem Kriege zu Oester¬
reich , Rußland , Rumänien und der Türkei gehöri¬
gen Gebiete befinden , müssen hinter die deutschen
Grenzen zurückgchen , wie sie am 1. August 1914
waren.

13. Die Abbeförderung der deutschen Truppen
und die Rttckberufung sämtlicher deutscher In¬
strukteure , Gefangener , Zivil - und Militär -Agen¬
ten vom russischen Gebiet (nach den Grenzen vom
l . August 1914) ist sofort einzuleiten . Sämtliche
Requisitionen und Beschlagnahmungen von
Gegenständen , die nach Deutschland überführt
werden sollen , durch die deutschen Truppen , haben
ln Rumänien und Rußland (innerhalb ihrer
Grenze vom 1. August 1914 ) von nun an sofort zu
unterbleiben.

15. Verzicht auf die Friedensverträge von Bu¬
karest und Rrest -Litowsk sowie auf ihre Zusatzver¬
träge.

16. Die Verbündeten sollen freien Zugang zu
den von den Deutschen an ihren Ostgrenzen ge¬
räumten Gebieten sowohl über Danzig wie auch
über die Weichsel haben , um die Bevölkerungen
dieser Gebiete verpflegen zu können ober auch für
jeden anderen Zweck.

0 . In Ostasrika
17. Bedingungslose llebergabe aller deutschen

Kräfte , welche in Ostafrika operieren , innerhalb
eines Monats.



D. Allgemeine Bestimmnnqerr
18. Alle Zivilinternierten (einbegriffen die

Geiseln, die in Anklagezustand Befindlichen oder
Verurteilten ), welche den Verbündeten oder ver¬
bundenen Mächten angehören und nicht im Art. 3
anfgcfnhrt sind, sind ohne Recht auf Gegenseitig¬
keit in einem Höchstzeitraum von einem Monat in
ihre Heimat zu befördern . Aussührungsbestim-
mungen bleiben noch sestznsetzen.

19. Finanzielle Bestimmungen . ,
Spätere Ansprüche und Forderungen jeder Art

von Seiten der Verbündeten und der Vereinigten
Staaten werden Vorbehalten.

Die Wiederherstellung aller Beschädigungen.
Während der Dauer des Waffenstillstandes darf
der Feind keine öffentlichen Werte beseitigen,
welche den Verbündeten als Pfänder für die
Deckung der Kriegsschäden dienen könnten.

Sofortige Zurückerstattung des Kassenbestanöes
der Banque Nationale de Belgigue und sofortige
Zurückerstattung sämtlicher Dokumente und Wert¬
papiere (mobiliarer und fidurazischer mit dem
Nusgabematerial ), welche dem öffentlichen Inter¬
esse dienen und in den besetzten Gebieten eingezogen
worden sind

Rückerstattung des russischen und rumänischen
Goldes, welches von den Deutschen beschlagnahmt
oder ihnen ausgeliefert worden ist.

Dieses Gold wird von den Verbündeten bis zin
Unterzeichnung des Friedens in Verwahrung gc-
nommen werden.

E. Bestimmungenfür die Seemacht
29. Sofortige Einstellung jeder Feindseligkeit

zur See und genaue Angabe, wo sich deutsche Fahr¬
zeuge zurzeit befinden, sowie ihrer Bewegungen.
Den Neutralen ist bekanntzugeben, daß der
Kriegs - und Handelsmarine der Verbündeten und
verbundenen Mächte Bewegungsfreiheit in allen
territorialen Gewässern gestattet ist, ohne daß mau
deshalb Beschwerden wegen der Neutralitätsver¬
letzung geltend machen wird.

21. Alle Kriegsgefangenen der Kriegs - und Han¬
delsflotten der Verbündeten und verbundenen
Mächte, welche sich in deutscher Gewalt befinden,
sind ohne Anspruch auf Gegenseitigkeit anszn
liefern.

22. Den Verbündeten und den Vereinigten
Staaten sind 199 Unterseeboote mit ihrer vollstän¬
digen Bewaffnung und Ausrüstung in den von den
Verbündeten und den Bereinigten Staaten be-
zeichneten Häfen zu stellen.

Darin müssen einbegriffen sein sämtliche Unter-
see-Kreuzer und sämtliche Minenleger . Sämtliche
andere Unterseeboote müssen, was Personal und
Material betrifft, abgerüstet werden und verbleiben
unter der Ueberwachung der Verbündeten und der
Vereinigten Staaten.

23. Die Kriegsschiffe der deutschen Hochseeflotte,
welche von den Verbündeten und den Vereinigten
Staaten bezeichnet werden , werden sofort abge¬
rüstet und dann in neutralen Häfen oder — in
deren Ermangelung - -- in Häfen der Verbündeten
Mächte interniert , die von den Verbündeten und
von den Vereinigten Staaten bezeichnet werden.

Sie bleiben dort unter der Ueberwachung der
Verbündeten und der Bereinigten Staaten . Es
werden nur Wachabteilungen an Bord belassen.

Hierfür werden von den Verbündeten bezeich¬
net werden : 6 Schlachtkreuzer, 10 Geschwader-
Panzerschiffe, 8 leichte Kreuzer (davon 2 Minen¬
leger), SO Zerstörer der modernsten Typen.

Alle anderen Kriegsschiffe der Hochseeflotte und
der Binnengewässer sollen in den von den Ver¬
bündeten und von den Vereinigten Staaten bezeichn
ueten deutschen Flottenstationen zusammengezogen
und vollständig abgerüstet werden. Sie werden
dort unter der Bewachung der Verbündeten und
der Vereinigten Staaten gestellt. Die militärische
Ausrüstung sämtlicher Schiffe wird an Land ge¬
bracht.

24. Die Verbündeten und die Vereinigten
Staaten haben das Recht, außerhalb der deutschen
Territorialgewässer sämtliche Minenfelder zu be¬
seitigen und sämtliche durch Deutschland gelegten
Sperrungen zu zerstören. Deren Lage muß ihnen
angegeben werden.

28. Die verbündeten und die verbundenen
Mächte haben das Recht, mit ihren Kriegs - und
Handelsflotten frei in die Ostsee ein- und auszu-
sahren. Dies Recht ist ihnen durch die Besetzung
sämtlicher deutschen Forts , Küstenwerke, Batterien
und Verteidigungsanlagen jeder Art zu sichern
welche nch in sämtlichen vom Kattegat in die Ost¬
see führenden Meerengen befinden, ferner durch
das Anffischen und die Zerstörung sämtlicher
Minen und Sperrungen in und außerhalb der
deutschen Territoriakgewässer . Ihre genaue Orts¬
angabe und ihre Pläne werden von Deutschland
geliefert, das keine Beschwerde gegen Verletzung
der Neutralität erheben darf.

26. Die Blockade der verbündeten und verbun¬
denen Mächte bleibt in den gegenwärtigen Bedin¬
gungen aufrecht erhalten . Deutsche Handelsschiffe,
die auf offener See gefaßt werden, bleiben der Be
ichlagnahme unterworfen.

27. Sämtliche Luftstreitkräfte werden in deu von
den Verbündeten und den Vereinigten Staaten be
zeichneten deutschen Flughäfen gruppiert und de
mobilisiert.

28. Deutschland liefert bei der Räumung der
belgischen Küste und der belgischen Häfen aus:
sämtliches Hafengerät und sämtliches Flußschiff
sahrtsgerät , sämtliche Handelsschiffe, Schlepp
dampfer. Lastkähne und alles Äusrüstungsqerüt,
sämtliches Material und sämtliche Vorräte des
Marincflngwesens , sämtliche Waffen, Apparate
und Vorräte jeder Art.

29. Deutschland räumt sämtliche Hase» des
Schwarzen Meeres und überliefert den Verbünde¬
ten und den Vereinigten Staaten sämtliche von
den Deutschen im Schwarzen Meer beschlagnahmte»
russischen Kriegsschiffe. Es gibt sämtliche beschlag¬
nahmten neutralen Handelsschiffe frei und liefert

alles Kriegs - und sonstiges Gerät , das in diesen
Häfen beschlagnahmt wurde , sowie das in Art . 28
angeführte deutsche Material aus.

30.  Sämtliche den Verbündeten und verbunde¬
nen Mächten gehörige Handelsschiffe, die sich
augenblicklich in deutscher(Gewalt befinden, werden
ahne Recht ank Gegenseitigkeit in den von den
Verbündeten und den Vereinigten Staaten bezeich-
neten Häfen abgeliefert.

31. Jede Zerstörung bon Schiffen oder von Ma¬
terial vor der Rämung . der Ablieferung oder der
Rückgabe ist untersagt.

32. Die deutsche Regierung gibt offiziell allen
neutralen Regierungen , im besonderen der nor¬
wegischen, schwedischen, dänischen und holländischen
Regierung bekannt, daß alle Einschränkungen,
welche dem Handelsverkehr ihrer Schiffe mit den
Verbündeten und den verbundenen Mächten auf-
erlegt waren , sei es durch die deutsche Regierung
selbst, sei cs durch Privatnntcrnehmungen , sei es
auf dem Wege festgelegter Abmachungen lwie z. V.
die Ausfuhr von Schiffsbaumaterial ) sofort allster
Gültigkeit treten.

33. Irgendwelche Ilcberfuhrung deutscher Han¬
delsschiffe jeder Art unter irgendeiner neutralen
Flagge soll nach Unter,zeichnuug des Waffenstill¬
standes nicht stattsinden können.

F. Dauer des Waffenstillstandes
31. Die Dauer wird auf 39 Tage festgesetzt, sie

kann verlängert werden. Während dieser Dauer
kann der Waffenstillstand, wenn seine Bestimmun¬
gen nicht ausgcführt worden sind, von einer der
vertragschließenden Parteien gekündigt werden
Diese mutz von der bevorstehenden Kündigung
18  Stunden vorher Kenntnis geben.

G. Frist sich die Antwort
38. Eine Frist von 72 Stunden , beginnend mit

der Bekanntgabe des gegenwärtigen Textes , wird
Deutschland bewilligt , um den Waffenstillstand an
znnchmen oder abznlelmen. lW. V.)

Genf, 13. Nov. Der „.Herold" meldet aus
New Aork Lanfincz erklärte im Senatsausschuß
zu den Waffenstillstandsbedingungen an die Mittel-
mächte, die Besetzung der deutschen Gebiete links des
Rheines würde nur eine vorübergehende Maßnahme
sein. Je rascher der Friede zustande käme und je
schneller Deutschland seinen Anschluß an die großen
Demokratien suche, desto schneller werde auch das
linke Rheinufer geräumt werden.

Köln, 13. Nov. Die Frage, wann die feind¬
liche Besatzung in den Rheinstädten zu erwarten sei,
wird nach Mitteilung der aus dem Großen Haupt¬
quartier zurückgekehrten Mitgliedern des Kölner Ar¬
beiter- und Soldatenrats von der Obersten Heeres¬
leitung auf das bestimmteste dahin beantwortet, daß
mindestens 3l Tage vergeben weiden.

Die Jnterirjeruugsflotte.
Berlin , 13. Nov. (W. B.) Zu Ziffer 23 der

Waffenstillstandsbedingungkn(Internierung deutscher
Kriegsschiffe in neutralen Häfen odê Häfen der ver¬
bündeten Mächte) sind von England zunächst folgen¬
de Kriegsschiffe namhaft gemacht worden: „Bayern",
„König Albert", „Großer Kurfürst", „Kronprinz
Wilhelm", „Markgraf", „Friedrich der Große",
„König Albert", „Kaiserin", »Kaiser", „Prinzre¬
gent Luitpold", „Hindenburg", „Derfflinger", „Seyd-
litz", Moltke", „von der Tann", „Brummer„Bremse"
„Köln", „Dresden", „Emden", „Frankfurt", „Wies¬
baden" und 50 neuzeitlichsteiZerstörer. Die Abfahrt
muß bis zum 18. November, 5 Uhr vormittags,
stattfinden. Das Ziel ist noch nicht genannt. Die
Schiffe sollen mit geminderter Besatzung und ohne
Schießbedars fahren.

Der deutschen Waffenstillstandsadordnung ist fol¬
gender Zusatz zu dem Vertrage zugegangen: Mit
Rücksicht auf die neuen Ereigviffe wird den Beding¬
ungen des Waffenstillstandes zur See hinzugefüat:
Falls die Fahrzeuge nicht in den bezeichneten Fristen
übergeben werden sollten, werden die Regierungen
der Verbündeten und der Vereinigten Staaten das
Recht haben, Helgoland zu besetzen, um ihre Ueber-
gabe zu sichern.

Erlasse und Aufrufe.
Das Rkgittllngsilrosralnm in Jlrnifp.

Berlin , 13. Nov. (W. B.) An das preußische
Volk! Preußen ist, wie das Deutsche Reich und die
anderen deutschen Bundesstaalen durch den Willen
des Volkes zum freien Staat geworven. Ausgabe
der neuen preußischen Landesregierung ist es, das
alte, von Grund aus reaktionäre Preußen so rasch
wie möglich in einen völlig demokratischen Bestand¬
teil der einheitlichen Volksrepublik zu verwandeln
Ueber die zukünftigen SlaatSeiurichkungen Preußens,
seine Beziehungen zum Reich, zu den anderen deutschen
Staaten und zum Ausland wird die verfassung¬
gebende Versammlung  entscheiden. Ihre Wahl
erfolgt aus den Grundlagen des gleichen Wahlrechts
für alle Männer und Frauen und nach dem Ver¬

hältniswahlsystem. Bis zum Zusammenlritt der 0eJ
fassunggebenden Versammlung hat die vorläufiges
gierung, die getragen ist von dem Vertrauen d»
Arbeiter- und Soldatenräte, die Geschäfte übernogn
men. Sie sieht ihre erste Aufgabe darin, im en°e«
Zusammenhang mit der neuen Reichsleitung für dj-
Ordnung und Sicherheit  im Lande und[j.
die Volksernährung  zu sorgen. Sie ist Dabei
angewiesen auf das Verständnis und den guten Vil¬
len der Bevölkerung im allgemeinen und insbesondere
aus die gewissenhafte Mitarbeit aller Beamten jy
Staat- und Selbstverwaltungskörperschasten.
Beamten, die sich der neuen Regierung stellen. jj,z
ausdrücklich in ihren Rechten bestätigt und auf ihr,
Pflichten hingewiesen. Von ven zahlreichen Aus
gaben, vor die sich das neue, freie Preußen jetzt um
in Zukunft gestellt sieht, seien nur oiese heroorge-
hoben: Durchführung der uneingeschränkten Koali
t io ns fr ei heit  für alle Staatsarbeiler und 4*
amten, gründliche Reform der Besoldung -,
und tzo hnv erhä1tni sse der Arbeiter und Beamte«
einschließlich der Pensionäre und Altpensionäre, und
bis zur endgültigen Regelung die Gewährung aus¬
reichender Teuerungszulagen, Ausbau aller Bildung-,
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instilute, insbesondere der Volksschule und Schaffunz ngierung
einer Einhei t ss cdule,  Befreiung der Schule vm jMdneiw
jeglicher kirchlichen Bevormundung, Trennung vm
itaat und Kirche,  Demokratisierung aller Ver- jat sich

waltungskörpe,schäften, Beseitigung der Gulsbeznke,
völlig gleiches Wahlrecht beider Geschlechter für alle
Gememdeverlretungen in Stadt und Land, entsprechend«
demokratische Umgestaltung der Kreis- und Provinzial
verwaltungskörper, raschester Ausbau und Entwich
lung aller Verkehrsmittel, insbesondere der Eisen¬
bahnen und Kanäle, Hebung und Modernisierunguo»
Industrie und Landwirtschaft, Vergesellschaftung der
dazu geeigneten industriellen und landwirtschaftliche»
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den Grundsätzen strengster sozialer Gerechtigkeit, tzj tr Verhä:
ist «me ernste schwere Zeit, in der die Regierung an flicht ist
ihre Arbeit gehen muß. 1 “

Bedrückend ist die Fülle der Aufgaben, vor di,
sie sich gestellt sieht?-In den vier Jahren deS furch,-
baren Krieges haben sich die menschlichen und wird
schostlichen Kräfte de« Landes erschöpft. Nur durch
einmütiger Zusammenstehcn des gesamten Volkes kan
der Untergang abgewendet werden. Nur so könna
wir denen, die jetzt aus dem Felde zurückkehren soll«,
Nicht ihre Leiden und Opfer vergelten, wohl aber bk
Fortsetzung dieser Leiden ersparen. Nur so tönnts
wir das Gespenst des Hungers  bannen, bas
vornehmlich unsere Frauen, Kinder nnd Kranken schm
jetzt aufS schwerste bedroht. Was wir alle habe»
wollen: Freiheit, Frieden und Brot kann nur gc.
sichert werden, wenn das wirtschaftliche Leben in
Stadl und Land aufrecht erhalten bleibt. Darui»
steht zusammen, helft mit zum Wohl des Ganzen!

Berlin,  13 . November.
Die preußische Regierung: Hirsch, Ströbel, Brau»

Eugen Ernst, Hänisch, Adolf Hoffmann.
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Die Verwaltung der Gemeinden.
Berlin . 13. Nov. (W. B.) Die preußische Re

gierung(gez. Hirsch, Ströbel) hat an alle Oberpri

gramm gerichtet: In einer Reihe von Stadtgemei»
dm sind die StadtverordnetenversammlungenB
Deputationen aufgehoben und an ihre Stelle fürM
gesamte Gemeindeverwaltung die zur Durchführung
der Revolution gebildeten Organe gesetzt worden
Eui derartiges Vorgehen widerspricht den gcundlege«-
den Erlaffen der neuen Zentralorgane in Reich und
Staat. Es gefährdet aufs höchste den ruhigen Fort¬
gang der Volksernährung. die Unterstützung bedürs
liger Familien, der Krankenfürsorge und aller sonstige«
kommunalen Ausgaben. Selbstverständlich könne«
grundlegende Aenderungen in der Organisation ein»
jelner Gemeindeverwaltungen nur infolge eines ein¬
heitlichen gesetzgeberischen Vorgehens erfolgen. Nach¬
dem gestern der Rat der Volksbeauflraglen ein be-
Ummtes Programm für die Wahlen zu den öffenl-
lichen Körperschaften vorgeiehen hat, bleibt bis zu des?««
Durchführung die bisherige Organisation in alle«
Stavigemeinden und sonstigen Kommunaloerbände«
bestehen.
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4Berlin,  14 . Nov. (W. B.» Telegraphisch^
Erlaß an alle Ober- und Regierungspräsidenten̂ „,,etn  ,
Ans Kreisen der Verwaltungsbehörden erginge» *

fragen hierher, in welchen Formen sich die c!«:Anfi
sainmenarveit mit den Arbeiter- und Soldatenräte»
sowie mit etiva entstandenen Bauernrätcn fl«1
-.wertmäßigsten vollziehe» soll. Auf diese Anfraff
ist zu erwidern , daß die Vertreter des ArbetttL
und Soldatenrates bezw. des Bauernrates «‘*|
Vontrollinstanz den einzelnen VeriöaltungSbelM
den, insbesondere also den Obcrpräsidien, den
Vierungen und Landratsämtern zur Seite zu treff
staben und bei allen wichtigen Verhandlungen E
zuzuziehen sind. Die Form dieser Vu»iebuna wt«
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,,H vom Standpunkt gegenseitiger loyaler Unter
Mung im einzelnen leicht finden lassen, wenn da-
hei'das Ziel unbedingter Fevnhalkung jeder Stö-
-ung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im
jfuge behalten wird.

Die preußische Regierung : Hirsch, Strobel.

An das Feldheer.
Berlin , 12. Nov. Laut Wolff richtete die Volks¬

eegierung folgendes Telegramm an die Oberste Heeres¬
leitung:

Die Volksregierung ist von dem Wunsche beseelt,
haß jeder unserer Soldaten nach den unsäglichen
Leiden und den unerhörten Entbehrungen in kürzester
zeit nach der Heimat zurückkehrt. Dieses Ziel ist
,ber nur zu erreichen, wenn die Demobilisierung
ach einem geordneten Plan vor sich geht. Falls
uzelne Truppen willkürlich zurückfluten, so gefährden
se sich selbst, ihre Kameraden und die Heimat
auf das Schwerste. Ein Chaos mit Hunger und
Mt müßte die Folge sein.

Die Volksregierung erwartet von Euch strengste
Selbstzucht, um unermeßlichen Schaden zu verhüten.

Wir ersuchen die Oberste Heeresleitung, das
Feldheer von vorstehender Erklärung der Volks-
ikgierung in Kenntnis zu sitze» und solgendes an-
Midnen:

1. Das Verhältnis zwischen Offizier und Mann
:al sich auf gegenseitiges Vertrauen aufzukauen.

;« Unterordnung des Mannes unter den Offizier
kameradschaftliche Behandlung des Mannes

mch den Vorgesetzten sind hierzu Vorbedinungk».
2. Das Vorcnsetztenverdältnrs der Offiziere

bleibtb stehen. Unbedingter Gehorsam im Dienst
von entscheidender Bedeutung sür das Gelingen

ict Rückführung in die deutsche Heimat. Militärische
Disziplin und Ordnung im Heere müffen deshalb
mter allen Umständen ausrecht erhalten werden.

nS nah

d,z| 3. Die Soldatenräte haben zm Aufrechterhaltung
beim

md
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stimme in Fragen der Verpflegung, des Urlaubs,
nt. Ei ir Verhängung von D'sziplinstrafen. Ihre oberste

lslicht ist, auf die Verhinderung von Unordnung
nd Meuterei hinzuwirken.

5. Gleiche Ernährung für Offiziere, Beamten
Mannschaften.

5. Gleiche Zuschüffe zu den Löhnungen, gleiche
eldzulagen für Offiziere und Mannschaften.

6. Von der Waffe gegen Angehörige des eigenen
föitna olfc« ist nur in der Rotwehr und zur Verhinderung

r foflei, Plünderungen Gebrauch zu machen.
gez. Ebert , Haase , S -cheidemann,

Landsberg , Barth.
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Entlaffung von Mannschaften.
Das Generalkommando>8 . A. K. hat eine Ver¬

jüng betreffend die Entlassung von Mannschaften
infsen, wonach bei den Truppen des Korpsbezirkez
«entlaffen find:

1. Angehörigejdes Landsturmes2. Aufgebotes;
2. die Angehörigen folgender Arbeitsklaffen:

a) Eisenbahn-, einschließlich Privat- und Klein¬
bahnen,

b) Schiffahnswesen (soweit es sich nicht um
Angehörige des Schiffs-Erf.-Batl . handelt),

c) öffentlicher Verkehr(Straßenbahn usw.),
d) öffentlicher Sicherheitsdienst,
e) Bergbau- und Hüttenwesen,
k) ElektrizitätS-, GaS- und Wasserwerke,
g) Beamte der wirtschaftlichenOrganisationen,

der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände
(Gewerkschaften und dergl.) und die Ar¬
beitsnachweisbeamten,

d) Landwirte.
Ausgenommen von der Entlaffung sind:
1. die Mannschaftender vorgenannten Art, die

ihre Entlaffung ausdrücklich nicht wünschen,
ohne Rücksicht aus ihr Alter;

2. sämtliche Mannschaftender Jahrgänge 1898
und 1899;

3. diejenigen Staatseifenbahner, die im Dienst¬
bereich des Fach und der Inspektion der
Eisenbahntruppenbefinden. Sie verbleiben
dis auf Weiteres zur Verfügung des Fach in
ihrer derzeitigen Tätigkeit;

4- alle diejenigen, die mit einer Geschlechtskrank¬
heit behaftet find.

Diese Verfügung des stello Generalkommandos
vielfach zu mißverständlicher Auffassung geführt,
tan. als nunmehr das Begehren um sofortige

Fassung an die Truppenteile und Dienststellen in
ta Anzahl gestellt wird.

einer neuerlaffenen Bekanntmachungdes stello.
^ralkommandos 18. A.-K. heißt es:

wir daher erläuternd daraus hingewiesen,
e* in der Verfügung ansdcücklich heißt: „Säml-

' Entlassungen haben nach den Grundsätzen der
"bilmachungsvorschristzu erfolgen". Diese Vor-
fl besagt aber ausdrücklich, daß Entlaffungen

nur nach Maßgabe der Entbehrlichkeitvorgenommen
werden dürfen. Die in der Verfügung genannten
Angehörigenbesonderer Arbeitsklaffen find hierbei
im allgemeinen und im volkswirtschaftlichen Jntereffe
lediglich zu bevorzugen, nicht aber Hals über Kopf
vorweg zu entlaffen. Es ist selbstverständlich, daß
in diesem Augenblick nicht alle militärischen Dienst¬
stellen und Truppenteile von Hilfskräften und Mann¬
schaften entblößt werden können und daß Entlaffungen
nur ganz allmählich, evtl, nach Einstellung von Er¬
satz, stattfinden können.

Ein anderes Verfahren würde nicht nur die
sichere Weiterarbeit der militärischen Dienststellen
ausschließen und dadurch unsagbare Verwirrung Her¬
vorrufen, sondern auch die Ernährung der Zivilbe¬
völkerung und der Entlassenen selbst aufs äußerste
gefährden wenn nicht ganz unmöglich machen

Das obengedochte Begehren, sofort entlaffen zu
werden, ist daher durch nichts gerechtfertigt. ES
hat jeder auf feinem Posten zu verbleiben, bis die
Reihe der Entlaffung an ihn kommt.

Apell an die Enrentevölker.

Berlin,  14 . Nov . (W. B .) An die Völker
Frankreichis , Italiens , Englands  und
Am er ika s!  Vier Jahre lang schied der Weltkrieg
die Völker in zwei feindliche Lager . Millionen
oon Menschenleben sind vernichtet ! Kulturgüter
ohne Zahl sielen der Zerstörung anheim . In allen
Völkern lebt die brennende Sehnsucht nach Frie¬
den. In Deutschland  waren es die Militär-
laste und _die herrschenden Gewalten , die uns
in den Krieg Hineintrieben und die in unersätt¬
licher Eroberungsgier vom Frieden nichts wissen
wollten . Mit eisernem Zwange hielt die Militär¬
diktatur das deutsche Volk im Innern in Bann,
linker unsäglichen Opfern und Verfolgungen hatten
die zu leiden , die den Kampf für Frieden und
Freiheit auf ihre Fahnen geschrieben hatten . Der
Uebermut und die Herrschsucht der Herrschenden
drohte das deutsche Volk der vollständigen Ver¬
nichtung zu überliefern . In letzter Stunde raffte
es sich aus und warf das unerträgliche Joch von
sich. Arbeiter und Soldaten waren es, die in
wenigen Tagen der fluchbeladenen Hohenzollern-
wirtschaft und dem ganzen dynastischen System
Deutschlands ein Ende machten . Arbeiter und Sol¬
daten waren es , die die Militärdiktatur zerschmet¬
terten und die Regierung beseitigten , die die Ver-
antwortung für die Kriegspolitik Deutschlands
trug . Arbeiter und Soldaten sind es , die die
Freiheit Deutschlands erkämpften . Arbeiter und
Soldaten sind es , die dringend Frieden haben
wollen . Die anderen Völker haben von dem frei¬
heitlichen Deutschland nichts mehr zu befürchten.
Wie die Gewaltpolitik im Innern , so soll auch die
Gewaltpolitik nach außen in Deutsch¬
land für immer dahin sein.  Niemals wie¬
der soll der deutsche Militarismus sein Haupt er¬
heben. Ein friedliches Zusammenleben der Völker,
ein allen ersprießlicher Wirtschaftsverkehr und
ein auf den dauernden Frieden und wirklicher
Freiheit aufgebauter Völkerbund  ist das Ziel
der deutschen Arbeiter und Soldaten . Die Wieder¬
herstellung des aus tausend Wunden blutenden
Deutschlands , die Neuordnung seines Wirtschafts-
nnd Staatslebens , die Erlösung des Volkes vom
Hunger , Entbehrungen und anderen Nöten kann
aber nicht geschehen, wenn ihm von den Re-
grerungen der Entente"  so harte Waffenstill¬
standsbedingungen anferlegt werden . Wir appel¬
lieren daher an das Gerechtigkeits - und Solidari¬
tätsgefühl der uns bisher feindlichen Völker und
reichen ihnen über die Schützengräben hinweg die
Bruderhand.  Wir bitten sie, bei ihren Re¬
gierungen selbst zu wirken , das deutsche Volk nicht
völlig zum Hungertode und politischer Ohnmacht
zu verurteilen . Wir bitten die Völker , mit ihrer
ganzen Kraft dafür einzutreten , daß ver Friede,
der da kommt, ein Friede brüderlicher Verständi¬
gung ohne jede Eroberungen und Unterdrückungen
werde, ein Friede , der jedem Volke das Recht
der Selbstbestimmung und der freiheitlichen Ent¬
wicklung läßt . Ihr Arbeiter Frankreichs , Eng¬
lands , Italiens und Amerikas habt oft verspro¬
chen, daß solcher Friede Euer Ziel sei . Laßt jetzt
Euer Versprechen zur Tat werden . Tretet dafür
ein , daß die W a f f e n st i l l st a n d s b e d i n g u n -
gen,  die Deutschland dem wirtschaftlichen Ruin
und dem völligen .Hungertode preisgeben , ge¬
mildert  werden . Tretet dafür ein , daß ein
Friede zustande kommt , der den Aufbau einer
neuen glücklicheren und friedlicheren Welt er¬
möglicht , ein Friede , der ein künftiges Völker¬
morden unmöglich macht . Als Vertreter des Vloll-
zugsrates der Arbeiter - und Soldatenräte er¬
heben wir unsere Stimme und bitten Euch, dafür
einzutreten , daß däs deutsche Volk durch Eure
Regierungen nicht zu einem Sklavendasein ver¬
urteilt wird . Wir haben uns unsere Freiheit im
Innern erkämpft und wollen in Zukunft im Rate
der Völker als gleichberechtigte Mitarbeiter sitzen.
Es lebe der Friede ! Es lebe die Freiheit ! Es
lebe der' internationale revolutionäre Sozia¬lismus !
Ter Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrates.

M o l ke n b u h r. Rich. Müller.

Wahlen zur Nationalversammlung.
Berlin , 12. Nov. Die Neichsregierung hat

in voller Uebereinflimmung mit dem Vollziehungsaus¬
schuß des Arbeiter- und Soldatenrates beschloffen,
sofort nach Regelung der wichtigsten Tagesfragen
die Wahlen zur Nationalversammlung durchzuführen.
Auch die in der Regierung befindlichen Mitglieder der
Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei wieder-
setzm sich keinesfalls dieser Maßnahme.

Berlin , 12. Nov. Wie heute Abend aus dem
Reichstagsgebäude gemeldet wird, sollen die Wahlen
zur deutschen Nationalversammlungin der zweiten
Hälfte des Dezember stattftnden. Der Zusammen¬
tritt der Nationalversammlung dürfte frühestens
Mitte Januar erfolgen.

Basel , 13. Nov. Die „Times " schreiben:
Die Alliierten werden den Wahlen zu einer deutschen
Nationalversammlung in den laut dem Waffenstill¬
stand zu besetzenden Gebieten keinen Widerstand
entgegensetzen.

Ereignisse zur See.
Linienschiff„Schlesien" torpediert

Berlin.  1t . Nov. Aus Schleswig -Holstein
kommt die Nachricht, daß das Linienschiff „Schle-
tu'tt" mit 13 298 Tonnen,  das im Juli 1918
erbaut wurde, torpediert  worden ist. Das
Schiss war kurz nach den Kieler Ereignissen in
Flensburg vor Anker gegangen. Dort wurde die
Mannschaft von den Aufständischen aufgefordert,
von Bord 4« gehen. 489 Mann kamen dieser Ans-
fmdernng nach Mit dem Rest der Besatzung,
etwa 289 Marinekadettenund 13V Man «, dampfte
das Schiff »ach der dänischen Insel Aerö, weil es
von zwei deutschen Panzerschiffen, die bereits die
rote Flagge gehißt hatten, verfolgt wnrde., und
weil auch keine Mannschaften zu mcnter« be¬
gänne«. Itm der Internierung zu entgehen. vA.
ließ die „Schlesien" den dänischen Hasen wieder
mit dem Ziel, in die norwegischen Gewässer zu ge¬
langen. Hierbei wurde sie von einem andere»
Kriegsschiff ans torpediert und ist mit Mann und
Maus nntergcgangen. Die Kriegsbesatznng war
94-' Mann stark, so daß mit einem Berlnst von
159 Menschen zu rechne» ist.

Ein englisches Linienschiff gesnnke«
Amsterdam,  14 . Nov . Reuter meldet aus

London: Die englische Admiralität gibt bekannt,
daß das englische Kriegsschiff „Audacious " am
!t»' .Eober nördlich der irischen Küste auf eine
Mine gelaufen und gesunken  ist . „Auba.
eions " war ein Linienschiff (1912 vom Stapel ge¬
laufen ) von 23 100  Tonnen und 22 Meilen Fahrt.
Die Artillerie war sehr stark, zehn 34,4 und sechzehn
19,2 Zentimeter -Geschütze.

Besetzungsfrage und Lebensmittelversorgung
Köln,  14 Nov . Die „Köln . Bolksztg ." schreibt:

Die Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands telegraphiert nach Köln : „Bitte mit
aller Energie darauf hinzuwirken , daß die gesamte
Bevölkerung im linksrheinischen Gebiete bleibt.
Die Besetzung durch den Verband ist m • vorüber¬
gehend. Flucht aus dem Gebiete bedeutet Aufgabe
sonst gesicherten Eigentums ." Da im Rheinland
infolge der bevorstehenden Besetzung durch
Truppen des Vierverbandes beim Fehlen der Zu-
fntzr binnen kurzem großer Mangel an Le¬
bensmitteln  droht , hat Kardinal Hart-
m cin n telegraphisch den Papst gebeten, beim
Präsidenten Wilson dahin zu wirken , daß schleu¬
nigst Lebensmittel für die Rheinprovinz herüber-
geschafft werden. Außerdem hat sich der Kardinal
ichon vor mehreren Tagen an den Erzbischof von
Utrecht mit der Bitte gewandt , sich wegen der Ver¬
sorgung der Rheinprovinz mit Lebensmitteln un¬
mittelbar mit dem amerikanischen Gesandten im
Haag in Verbindung zu setzen.

* *
*

Berlin , 12. Nov. Das Große Hauptquartier
ist mit Genehmigung der Regierung durch General¬
feldmarschall Hindenburg von Spa nach Homburg
v. d. Höhe verlegt worden.

Berlin , 12. Nov. Der Deutsche „ReichSen-
zeiger" und „Königlich Preußische EtaatSanzeiger"
erscheint jetzt mit einem neuen Kopf. Das „König¬
lich" ist weggefallen. — Die „Norddeutsche Allge¬
meine Zeitung" ist ihrer traditionellen Aufgabe getreu
Blatt der neuen Regierung. Sie heißt nunmehr
„Deutsche Allgemeine Zeitung" und wird, wie sie
eiklärt, den verantwortlichen Männern in der Re¬
gierung helfen, ihre Ausgabe so zu lösen, wie es dem
Wohle des Ganzen entspricht. Neben dieser offizi¬
ösen Aufgabe versichert sie, das sie alle geistigen Kräfte
aufrufen werde zur Mitarbeit am neuen Deutschland.

Berlin , 12. Nov. Wie die „Voss. Ztg." er¬
fährt, sind drei Zivilpersonen und zwei Soldaten
wegen Plünderns verhaftet worden. Das Todes¬
urteil gegen sie wird erst vollstreckt, nachdem der
Arbeiter- und Eoldatenrat seine Zustimmung gegeben
hat.

Berlin » 12. Nov. Rasche und schwere Sühne
hat ein Raubüberfall gefunden, der gestern an einer
Gemüsehändlerin von zwei Russen verübt wurde
ES gelang, einen festzunehmen, während der anders



entkam. Der Verhaftete legte ein Geständnis ab
und wurde sofort auf dem Hofe des Polizeipräsidiums
standrechtlich erschaffen.

Nach einer Mitteilung des Polizeipräsidiums
sind gestern eine Anzahl Zivilpersonen und Soldaten
wegen Plünderns festgenommen. Sie sehen ihrer
Aburteilung durch das Standgericht entgegen.

München, 12. Nov. Die bayerische Regierung
beabsichtigt, sämtliche Schlösser dem Volksbildungs¬
und dem Volksgesundheilswesen nutzbar zu machen.

Wien, 12. Nov. Wien ist in gehobener feier¬
licher Stimmung, alle Behörden, Betriebe und Ge¬
schäfte sind geschloffen. Der Demonstrationszug der
Massen vollzog sich in musterhafter Ordnung. Die
feierliche Proklamation der Republi'k und der An¬
schluß an Deutschland unter Hiffung der National¬
flagge entfesseleten große Begeisterung. Das Empsinden
herrscht vor, daß der Anschluß an Deutschland
Deutschböhmen und Deutschösterreich vor der impe¬
rialistischen Tschechenflut rettet und auch Deutschland
stärkt. Man glaubt infolge des Uebergreifens der
Revolutionswelle auf die Enlenteländer nicht mehr
an die Ausführung der grausamen Waffenstillstands¬
bedingungen.

Genf, 13. Nov. In Paris wurden bei der
Nachricht von der Unterzeichnung des Waffenstillstandes
alle öffentlichen Gebäude geflaggt. Die Kirchenglocken
läuteten und große Menschenmaffen zogen lärmender
Begeisterung durch die Straßen. Die Studenten
bereiteten Clemenceau eine große Kundgebung.

Haag . 13. Rov. Der Lebensmittelkontrolleur
siovver erklärte, daß Amerika 20 Millionen
Tonnen Lebensmittel,  anstatt wie bisher
6 Millionen , nach Europa  senden werde, um
dem Nahrungsmittelmangel sobald als möglich ab¬
zuhelfen.

Aus belgischer Quelle verlautet , dag die Al¬
liierten in ihrer gegenwärtigen Stellung noch drei
Tage bleiben werden. Bom dritten Tgge an wer¬
den sie täglich lö Kilometer Vorgehen. Die Deut¬
schen müssen also täglich 16 Kilometer räumen.
Daraus ergibt sich, daß die Alliierten am Sonntag
in Brüssel und Antwerpen  sein werden.

Vermischte Nachrichten.
* Rüdesheim, 15. Nov. Es wird in den

Kreisen unserer Bevölkerung die Frage aufgeworfen,
ob es nach der Besetzung des linken Rheinufers durch
den Feind, vor allem mit den Städten Mainz,
Koblenz und Köln noch unmittelbare Verkehrsmög¬
lichkeiten geben wird. Diese Sorge unserer Bevölker¬
ung dürste überflüssig und unberechtigt sein. Post,
Telegraph und Eisenbahn werden auch während der
Zeit der feindlichen Besetzung keinen wesentlichen Be¬
schränkungen unterworfen sein. Wie weit eine Zen¬
sur und Durchsuchung der einzelnen Personen Platz
greifen wird, muß abzewartet werden. Jedenfalls
ist zu erwarten, daß der Verkehr mit den besetzten
Gebieten aufrecht erhalten bleibt. — Wie der „Köln.
VolkSztg." von gut unterrichteter Seite mitgeteilt
wird, wird die Einheit der Verwaltung und der Zu¬
sammenhang zwischen dem link̂ heinischen und dem
übrigen Deutschland auch unter der feindlichen Be¬
satzung gewahrt bleiben. — Aus linksrheinischen
Landesteilen wird gemeldet, daß die Bevölkerung
durch Gerüchte beunruhigt wird, wonach die Alliier¬

ten beabsichtigen, bei der Besetzung dieser Gebiete die
wehrpflichtige deutsche Bevölkerung zu internieren.
Demgegenüber sei, wie aus Berlin gemeldet wird,
festgestellt, daß die Befürchtungen gänzlich haltlos
sind. Auf Seiten der Entente bestehen für solche Maß¬
regeln nicht die geringsten Gründe.

K.-A. Rüdesheim , 15. Nov. In der am 18.
ds. Mts. beginnenden5. fleischlosen Woche wird
wieder eine kleine Ration Mehl als Ersatz für Fleisch
zur Verteilung gelangen.

* Rüdesheim, l5. Nov. (Notgeld.) Durch
die Ausgabe von Notgeld seitens der Stadt Wies¬
baden und Frankfurt a. M. und einzelner Kreise ist
vte Geldzeichennot, namentlich auch in den ländlichen
Bezirken, noch immer nicht behoben. Der Bezirks¬
verband des Regierungsbezirks Wiesbaden hat daher
die ministerielle Genehmigung zur Ausgabe von Mk.
40 Millionen Notgeld erwirkt, das durch die Naffau-
ische Landesbank in Stücken von 5, 10, 20 uno
50 Mk. in Teilbeträgen demnächst in Verkehr ge¬
bracht wird. Nähere Angaben über die Geldzeichen
und die spätere Einlösung werden in Kürze solgen.

* Rüdesheim, 15. Nov. (Grundlose Befürcht¬
ungen.) Immer wieder verlautet, dem Drange des
Publikums zu Abhebungen bei Bankhäusern und
Sparkassen liege zum großen Teil die Befürchtung
zugrunde, künftig das Versügungsrecht über die Ein¬
lagen zu verlieren. Die Regierung legt Wert daraus,
solchen gäiulich unbegründeten Mutmaßungenmit
aller Entschieoenheit entgegenzutreten. In keiner
Weise wird die Beschlagnahme von Bank- und Spar-
kassenguthaben oder sonstigen Depots irgendwelcher
Art beabsichtigt oder auch nur erwogen.

Rüdesheim, >5. Nov. (Einstellung des Bahn-
oerkehrs.) Rach Mitteilungen der Eisenbahndirektion
ist mit völliger Einstellung des nicht dem Mililär-
verkehr dienenden Personenverkehrs zu rechnen. —
Wie die Staatsbahn der Berliner Preffe mitteilt,
kann zur Durchführung der Demobitisterung nur
noch ein geringer Teil der bisherigen Züge für den
öffentlichen Verkehr gefahren werden. Für die
nächsten Tage wird sogar mit einer völligen Ein¬
stellung des gesamten, nicht für den Militärverkehr
dienenden Personenverkehrs gerechnet werden müffen.

Mainz, 13. Nov. Gradabzeichen im 18. A-K.
Der Soldatenrat hat beschlossen, daß Offiziere und
Beamte des 18. Armeekorps wieder die Gradabzeichen
tragen und im Dienste als Vorgesetzte zu betrachten
sind. Die Bevölkerung wird gebeten, Ausschreitungen
jugendlicher Personen den bekannten Vorgesetzten
gegenüber nicht zu dulden.

Wiesbaden, 13. Nov. Der Intendant des
hiesigen Hostheaters Dr. ron Mutzenbecher lehnte es
ab, dem Arbeiter- und Soldatenrat sich unterzuord-
nen, sowie die neue Ordnung anzuerkennen. Er trat
von seinem Posten zurück. Die vorläufige Theater¬
leitung wurde in die Hände des RegiffeurS Legal
gelegt und dem Hoftheater der Name „NaffautscheS
Landestheater" beigelegt.

Gottesdienst-Ordnung.
Katholische Pfarrkirchez» RüdeShetm.

28. Sonntag nach Pfingsten. Evangelium: Von dem Senf¬
körnlein und dem Sauerteige. Matth. 13., 31.—35.

;
s.

6 Uhr Beichtstuhl. >/»7 Uhr hl. Kommunion. 7 tu,
Frühmesse, 1/29  Uhr Schulmefse. 1/2IO Uhr hoch«»,
mit Predigt. 2 Uhr Armenseelenandacht.

An den Wochentagen sind die hl. Messen um ßr7 u. >|*8m
Mittwoch*/a7 Uhr hl. Messe in der Schwesternkapelle. ^
Donnerstag >/27 Uhr hl. Messe im St . Josephstift.
Dienstag 3 Uhr ist in der Schwesternkapelle die Qofc*

Versammlung des St . Elisabethenvereins mit 001^,
gehender Predigt und Andacht.

Mittwoch9 Uhr ein bestelltem Amt für die gestorbenen̂
auf den Schlachtfeldern gefallenen Mitglieder
ehrsamen Winzerzunft.

Samstag von 5 Uhr abends ab Beichtstuhl, l|s8 Uhr gj[t!

Mich bei KbtrmsstMimii.
Berlin,  öen 13. November 1918.
An die Zentrumswähler in Stadt und Land!
Heute um 2 Uhr sollte der Deutsche Reichste»

zusammentreten. Die Sitzung ist aufgehoben.
Tie Zentrumsfraktion des Reichstages hatte tz

am 7, Povember versammelt. Tie meisten ihn,
Mitglieder sind durch die Ereignisse von Berlj,
ferngehalten oder heimgerufen morden.

Die in Berlin anwesenden Abgeordneten m«
den sich an das Bvlk und erklären : Wir bem.
spruchen feierlich Achtung und Gleichberechtiguii,
unserer Grundsätze. Wir machen Gebrauch v»,
dem Rechte der Freiheit des Volkes und dem V»,
sammlungsrechte.

Die Zentrumspartei wird alle, die sich zu ihm
Grundsätzen bekennen, im entscheidenden Auxa
blick an die Wahlurne rufen.

Jetzt aber gilt es für Ruhe, Sicherheit und Cri
u ttng im -Lande zu arbeiten , um die geregelte M
rung der Staatsgeschäste zu ermöglichen. DM
muß jedem die Wahrung seiner politischen und1
ligiösen Ueberzeugung gesichert sein. 1

Wir bitten untere Parteifreunde im ganz...,
Lande : Beratet die .Lage! Bereitet die Bahlcii
vor ! Klärt auf und belehrt die Frauen ! Schhe
euch von der Arbeit für öffentliche Einrichtungen
nicht aus ! Helft Ordnung bewahren und öffent¬
liche Sicherheit, damit mir alle Brot und Leben
haben!
Wartet die Weisungen der Parteilestung ab!
Die Miiglcder der Zentrumsfraktion des Teck
scheu Reichstages : Dr . Faßbender , GieSW
Keßmann. Dr . Pfeiffer, Tr . Frhr . v. Rechenbeit

Parteifreunde in  P r eu tze n !
Fm Anschluß an den Aufruf unserer Partei¬

freunde ans dem Reichstage rvendeu wir uns
euch.
^ Die gegenwärtige Zeit verlangt, ivie von jel
Staatsbürger,>so auch von uns in Preußen, Mi
nur alles tun, um Ruhe und Ordnung im Staat».
und Wirtschaftsleben aufrecht zu erhalten, Hill
.tmngersnvt »nd Blutvergießen ferngeholiirterden.

Wir müsse» deshalb, ohne unsere WeltaMrt
ring und unsere Grundsätze preiszugeben, ui,!» '
Kräfte an allen Stelle», wo es uns möglich ist, n&ili
letzt in den Dienst des Batcrlandes stellen.

Zugleich müssen mir unsere Organisation stär¬
ken und ansbauen, damit wir bei den in AusM
stehenden Wahlen, an denen auch Frauen teiluei'
men «ollen, und bei der Neuregelung der Äertili
uisse voll zu Geltung kommen.

Unser Wahlspruch bleibt: Für Wahrheit, Fra-heit, Recht!
Berlin,  den 13. November 1918.

Die in Berlin anwesenden Mitglieder der W
trumsfraktion des preußischen AbgeordnetenhaiB

Gicsberts, v. d. Hagen-Gladbach, Jtschert.
Dr. Koeuig, Wildermann, Dr. Wucrmeling

Warburg.
Verantwortlicher Redakteur: Karl Meier.

Wiederseh ’n war seine
und unsere Hoffnuns;!

Allen Verwandten, Freunden und Bekannten die tief-
schmerzliche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen ge¬
fallen hat, unsern lieben, guten Sohn, Bruder, Neffe und Vetter

Peter Joseph Jung
im Alter von 25 Jahren nach 4-jähriger, treuer Pflichterfül¬
lung als zweites Opfer dieses schrecklichen Krieges zu sich
in ein besseres Jenseits abzurufen. Er starb im Lazarett zu
Lüttich infolge der Grippe.

In tiefem Schmerze:
Adam Jung,
Elisabeth Jung , geh. Lauer,
Heinrich Jung z. Z.  i . Felde,
Christina Jung -,
Hans Jung.

Rüdesheim a. Rh., Hahnenstr. 2, Eltville a. Rh., Biebrich
a. Rh., Niedergladbach i. T, und Mainz a. Rh,, 14. Nov. 1918.

Das Seelenamt findet statt am Montag, den 18. November , früh 61/2 Uhr.

Zahn -Atelier
Rüdesheima. Rh., sieiohstr. 2a.

Wochentags 10—12 uni 2—5 Ohr.
mit Ausnahme des Samstag-Nachmittag,

Sonntags keine Sprechstunde.

f {ascRe , Dentist.Telefon 230.

ein goldener

Aneifer
mit Futteral, aus dem
Wege von der Langstraße
bis zur kathol. Kirche am
Sonntag verloren . Wie-
derbringer erhält Beloh¬
nung. Abzugeben Lang¬
straße 10.

Hefte und Tafeln
sowie alle sonstige

HrliulavtißeLn» i
A . Meier.

Kumgrlischr ftirrtjr
zu Rüdesheim.

Sonntag, den 17. Rov.
(25. n. Tr .)

Borm. >/2l0 Uhr:
Hauplgottesdienst.

Bonn. i/2ll Uhr:
Kindergottesdienst.

Mittwoch,den 20. Nov.
(Buß- und Bettag)

Vorm. >/2l0 Uhr:
Hauptgottesdienst mit

solaender Vorbereitung u.
Feier deS heil. Abend¬
mahls.
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